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Abschnitt 1: Grundlegende Einwanderungstypen

1. Ihr Einwanderungsstatus

Wir wollen dieses Buch damit beginnen, die ver-
schiedenen Einwanderungsstatus-Kategorien zu be-
schreiben – so auch Ihren eigenen. Jede Person in
den Vereinigten Staaten hat einen Einwanderungs-
status, und zwar einen der Folgenden:

1. US-amerikanischer Bürger (USC). Eine Per-
son, die in den Vereinigten Staaten geboren
ist, eingebürgert wurde oder von einem US-
amerikanischen Elternteil im Ausland gebo-
ren wurde. Dies sind die einzigen Personen
in dieser Auflistung, die kein Ausweisungs-
verfahren zu befürchten haben.

2. Lawful permanent resident (LPR): „legiti-
mer dauerhafter Einwohner“. Ein Inhaber der
Green Card, der berechtigt ist, dauerhaft in
den Vereinigten Staaten zu wohnen und sich
um Einbürgerung zu bewerben.

3. Asylant/Flüchtling. Eine Person, der entwe-
der Asyl in den Vereinigten Staaten gewährt
wurde, oder die offiziell als Flüchtling in die
Vereinigten Staaten eingereist ist und dem
die permanent residence noch nicht gewährt
wurde. 

4. Nichteinwanderer. Eine Person, die in die
Vereinigten Staaten zeitlich befristet mit ei-
nem gültigen Nichteinwanderungsvisum zu
einem bestimmten Zweck eingereist ist, wie
etwa zu Besuch, zum Studium, zur Arbeit
oder als Investor.

5. Temporary protected status (TPS): „vorläufi-
ger geschützter Status“. Eine Person, die den
Status als Bürger eines Landes erhalten hat,
das der Kongress wegen einer bewaffneten
Auseinandersetzung, einer Naturkatastrophe
oder eines anderen außergewöhnlichen Um-
stands als schützenswert eingestuft hat. Eine

solche Person kann eventuell von der Ge-
setzgebung begünstigt werden, sodass ihr
der ständige Aufenthalt erlaubt ist.

6. Out of status: „ohne Status“. Eine Person,
die anfangs gesetzesgemäß mit einem Nicht-
einwanderungsvisum eingereist ist, deren
Visum aber abgelaufen ist oder die dessen
Bedingungen verletzt hat.

7. Undocumented alien: „unregistrierter Aus-
länder“. Eine Person, die in die Vereinigten
Staaten ohne Kontrolle (EWI) eingereist ist,
z. B. über die mexikanische oder kanadische
Grenze oder mit einem falschen Pass.

Dieses Buch soll all denjenigen helfen, die zu den
Kategorien 3 bis 7 gehören, den permanent-resident-
Status in den Vereinigten Staaten zu bekommen. Das
Hauptaugenmerk dieses Buchs ist die Bewerbung
um die Anpassung des Status in den USA – im Ge-
gensatz zu einer Bewerbung um die permanent resi-
dence (Einwanderungsvisum) bei einer US-ameri-
kanischen Botschaft oder einem Konsulat im
Ausland.

Obwohl die Eignungsvoraussetzungen die glei-
chen und einige Teile des Prozesses identisch sind,
sind die Informationen in diesem Buch nicht aus-
führlich genug, um durch den gesamten Prozess der
Bewerbung im Ausland zu führen.

HINWEIS: Alle oben genannten Begriffe werden
dort, wo es im Text notwendig ist, oder im Glossar
am Ende des Buchs ausführlich erklärt. Außerdem
werden viele der Dokumente, die Sie für Ihre An-
träge benötigen, in Kapitel 13 beschrieben.

Abschnitt 1: 
Grundlegende Einwanderungstypen



11

Einwanderungsbegriffe und wo Sie Ihren Antrag einreichen

2. Einwanderungsbegriffe 
und wo Sie Ihren Antrag
einreichen

Das amerikanische Einwanderungsrecht ist schon so
komplex genug, ohne dass man die vielen schwieri-
gen Termini verwendet. Während Sie die meisten
Begriffe niemals brauchen werden, gibt es einige,
die im Bereich der Einwanderung häufig verwendet
werden. Es hilft Ihnen weiter, wenn Sie diese gleich
von Anfang an lernen und wissen, wo die US-Ein-
wanderungsbehörde USCIS über Ihren Antrag ent-
scheiden wird.

Wichtige Begriffe, die Sie kennen
sollten

Es ist wichtig, dass Sie die Begriffe, die am häufigs-
ten in Einwanderungsabläufen verwendet werden,
richtig verstehen. 

Der vielleicht am häufigsten verwendete Begriff
ist Visum. Meistens ist ein Visum eine Reiseerlaub-
nis, die durch ein Konsulat im Ausland in einen Pass
gestempelt wird und dem Ausländer erlaubt, in die
Vereinigten Staaten zu reisen (z. B. per Flugzeug,
Zug oder Schiff), um sich an einem US-amerikani-
schen Zoll um Einlass zu bewerben. Abgesehen von
Ausländern, die unter dem Visa Waiver Program
(Programm zum Visa-freien Reisen) reisen, Mexi-
kanern mit Border Crossing Cards (Karten zum
Grenzübertritt), Kanadiern oder denjenigen, die an
der Grenze um Asyl bitten, müssen alle Ausländer
gültige Visa vorweisen, um in die Vereinigten Staa-
ten einzureisen.

HINWEIS: An einer Botschaft bewirbt man sich
um ein Einwanderungsvisum, in den Vereinigten
Staaten bewirbt man sich im Gegensatz dazu um
die Anpassung des Status.

Es gibt etwa 30 verschiedene Einstufungen von
Nicht-Einwanderung. Die Bezeichnung “Visum”
leitet sich von dem Paragrafen des Gesetzes ab, das
das Visum ermächtigt. 

Die Einstufung Nicht-Einwanderung verlangt ge-
wöhnlich, dass die Person einen dauerhaften Wohn-

sitz auswärts aufrechterhält, neben der Tatsache,
dass sie für diese besondere Kategorie berechtigt
sein muss. Der Status eines Nichteinwanderers kann
eine Beschäftigung erlauben oder nicht. Die häufig-
sten Visa für Nichteinwanderer sind das Touristen-
oder Studentenvisum (siehe auch Kapitel 5 für Ein-
stufungen von Nicht-Einwanderung). Bis auf weni-
ge Ausnahmen führen Visa für Nichteinwanderer
nicht direkt zu einer Green Card. Im Gegensatz da-
zu gibt es nur eine Art Einwanderungsvisum; dieses
Visum erlaubt die Einreise in die Vereinigten Staa-
ten, um dort die permanent residence zu erwerben. 

Die Änderung des Status (Change of status) be-
zieht sich auf den Prozess, über den ein Ausländer,
der sich in den Vereinigten Staaten aufhält, versucht,
seinen gültigen Nichteinwanderungs-Status in einen
anderen Nichteinwanderungs-Status zu ändern. Man
ist „in status“, wenn die Frist, die auf der I-94-Kar-
te steht, die bei der Einreise in den Pass geheftet wur-
de, noch nicht abgelaufen ist.

Als Anpassung des Status (Adjustment of status)
wird der Prozess bezeichnet, in dem sich ein Aus-
länder in den Vereinigten Staaten um den Status ei-
nes permanent resident bewirbt. Im Gegensatz dazu
sagt man von einem Ausländer, der sich noch in sei-
nem Heimatland befindet und von dort aus bemüht,
ein permanent resident zu werden, er stelle einen An-
trag auf ein Einwanderungsvisum.

Petitioner und beneficiary: Antragsteller
und Berechtigter

Ein Antragsteller (petitioner) ist derjenige, der sich
zu Gunsten einer zweiten Person, des Berechtigten
oder auch Begünstigten (beneficiary), bewirbt. Der
Antragsteller ist entweder US-amerikanischer Bür-
ger, Inhaber der Green Card oder ein US-amerika-
nisches Unternehmen. Der Berechtigte ist derjenige,
der zu einem bestimmten Zeitpunkt den Einwande-
rungs- oder Nichteinwanderungs-Status erwirbt.

HINWEIS: Schlagen Sie im ausführlichen Glossar
am Ende des Buchs nach, wenn Sie auf irgendei-
nen Begriff stoßen, den Sie nicht verstehen.

Belege

Überall im Buch werden Sie darauf stoßen, dass je-
der Antrag oder jede Anmeldung bestimmte Doku-



mente erfordert, die dabei helfen sollen, Ihren Fall
zu prüfen. Viele dieser Formulare wie z. B. ein Pass
oder eine Geburtsurkunde sind selbsterklärend. Für
diejenigen, die nicht selbsterklärend sind, finden Sie
Hilfe in Kapitel 13. Dort werden viele der wichtigs-
ten Belege erklärt. Lesen Sie jeweils dort nach, wenn
im Text auf ein Dokument verwiesen wird, das Sie
nicht kennen.

Einreichen eines Antrags: 
USCIS-Büro vor Ort, Service Center
oder Botschaft

Bevor wir die speziellen Berechtigungskategorien
besprechen, wollen wir etwas Orientierung darüber
schaffen, wo ein Antrag eingereicht wird.

Es gibt vier Bundesministerien, die sich mit Ein-
wanderung beschäftigen: das Ministerium für Hei-
matschutz (DHS, United States Department of Ho-
meland Security), das Justizministerium, das
auswärtige Amt und das Arbeitsministerium. Das
auswärtige Amt leitet die US-amerikanischen Bot-
schaften und Konsulate in fremden Ländern, wo
Einwanderungs- und Nichteinwanderungsvisa aus-
gegeben werden, die man benötigt, um in die Verei-
nigten Staaten einzureisen. Das Arbeitsministerium
spielt eine eingeschränkte, aber wichtige Rolle in der
Anfangsphase eines Antrags aus Arbeitsgründen.
(Eine Anmerkung aus der Geschichte: Es war an-
fangs das Arbeitsministerium, das in der Zeit um
1900 Green Cards ausstellte. Man machte sie grün,
um zu zeigen, dass die Karte erlaubte, in den Verei-
nigten Staaten zu arbeiten – Grün entsprach der Far-
be des Geldes.)

USCIS-Büros

Sobald sich ein Ausländer in den Vereinigten Staa-
ten aufhält, unterliegt er der Rechtsprechung des Mi-
nisteriums für Heimatschutz (DHS), die meistens die
US-Einwanderungsbehörde USCIS übernimmt. 
Größtenteils wird der frühere INS jetzt USCIS ge-
nannt.

Diejenigen, die von einem Abschiebungsverfah-
ren betroffen sind, unterliegen der Rechtsprechung
des Executive Office for Immigration Review
(EOIR, Exekutivbüro zur Prüfung von Einwande-
rung). Das EOIR führt das Einwanderungsgericht
und das Berufungsgericht (Behörde für Berufungs-

verfahren von Einwanderern) und ist Teil des Jus-
tizministeriums.

Es gibt zwei Orte, an denen der USCIS über An-
träge auf Anpassung entscheidet. Dies sind einmal
die lokalen USCIS-Büros, die es in vielen Städten
gibt, und die vier USCIS Service Center. Die Servi-
ce Center sind für einen spezifischen Staat oder
manchmal für andere bestimmte Antragstypen zu-
ständig. Das auswärtige Amt entscheidet an den US-
amerikanischen Botschaften in einem fremden Land
auch über Anträge auf die permanent residence.

Diejenigen, die sich bereits in den Vereinigten
Staaten aufhalten, werden ihren Antrag und den ge-
samten Antragsprozess in den Vereinigten Staaten
durchführen wollen. Diejenigen, die sich noch nicht
in den USA aufhalten, werden sich am wahrschein-
lichsten an die US-Botschaft wenden. Durch die
neuen Gesetzesänderungen wird es allerdings immer
wahrscheinlicher, dass eine Person keine andere
Wahl mehr hat, als die Vereinigten Staaten zu ver-
lassen und zu versuchen, bei der Botschaft in ihrem
eigenen Land eine Anpassung zu beantragen. (Wie
zu erwarten, ist diese Möglichkeit nicht ganz unpro-
blematisch.)

Service Center

Wenn sich jemand bereits in den Vereinigten Staa-
ten aufhält, wird sein Antrag auf Anpassung recht
wahrscheinlich bei einem der vier regionalen Servi-
ce Center des USCIS eingereicht und auch dort ent-
schieden. Wenn das Service Center bestimmt, dass
in einem Fall ein Interview erforderlich ist, wird die
Akte an ein lokales USCIS-Büro weitergeleitet.
Tatsächlich ist es generell so, dass die meisten An-
träge mittlerweile bei den Service Centern einge-
reicht werden. Die einzigen Anträge, die hauptsäch-
lich bei den lokalen Büros behandelt wurden, sind
diejenigen, die einen familiären Hintergrund haben
oder auf der Visa-Lotterie gründen. Doch sogar die-
se werden heute beim Service Center eingereicht.

Falls Sie bisher noch nichts von diesen Service
Centern gehört haben, ist der Grund, dass diese noch
nicht sehr lange mit dem Prozess und der Entschei-
dung betraut sind. Diese Center erledigen zuneh-
mend viele Schreibarbeiten und sind mit der Ent-
scheidungsfindung vor allem für solche Fälle
betraut, die nicht nach dem üblichen Schema inter-
viewt werden, oder für Fälle, die keinen Kontakt mit
dem Bewerber verlangen. Sie liegen in abgeschie-
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denen Gebieten und haben größtenteils keinen Pu-
blikumsverkehr – abgesehen von sehr eifrig in An-
spruch genommenen Telefonnummern. Gleichwohl
scheint das System erfolgreich zu sein. Durch ihre
Abgeschiedenheit von der Öffentlichkeit treten sie
fair, einheitlich und von äußeren Faktoren unbeein-
flusst auf. Die Fälle, die ein Interview erfordern, wie
z. B. Ehe-Fälle, Staatsbürgerschaft oder die Bear-
beitung von Arbeitserlaubnissen übernimmt das lo-
kale Büro des USCIS.

Wenn Ihr Fall an einem Service Center bearbeitet
wird, hat dies den Vorteil, dass es viel leichter ist, ihn
im Auge zu behalten. Sie können den Aufkunfts-
dienst unter der Nummer 800-375-5283 anrufen;
wenn Sie die Taste „1” am Telefon gedrückt halten,
gelangen Sie zur automatisierten Bearbeitung Ihres
Falls. Sie tippen dann Ihre Fall-Nummer ein, die Sie
in der oberen linken Ecke der Mitteilung oder ir-
gendeines anderen Formulars finden, das Sie vom
USCIS erhalten haben. Das automatisierte System
gibt Ihnen dann wichtige neueste Informationen aus,
z. B. dass der Antrag noch in der Schwebe ist oder
dass eine Bewilligung oder ein Request of evidence
(RFE, Anforderung von Beweisen) zu Ihnen unter-
wegs ist. Dieselbe Information ist auch online unter
www.uscis.gov verfügbar. Den genauen Link finden
Sie in Anhang C.

Auf der Grundlage dieser Information können Sie
während der Geschäftszeiten zurückrufen, um, falls
notwendig, mit einem Auskunftsbeamten zu spre-
chen. Diese Beamten können dabei helfen, bürokra-
tische Probleme mit dem Antrag zu klären. Sie sind
jedoch nicht dafür verantwortlich, eine Entschei-
dung zum Fall zu treffen.

Bei Fällen, die beim lokalen Büro bearbeitet wer-
den, kann es schwierig sein, diese zu verfolgen.
Wenn Ihr Antrag verloren geht oder sich in die Län-
ge zieht, ist es schwierig, an Informationen zu kom-
men. An den meisten lokalen Büros gibt es ein Aus-
kunftsystem über die Posteingänge.

HINWEIS: Die Information über den Antragssta-
tus, die auf der USCIS-Website verfügbar ist, 
bezieht sich zurzeit nur auf Fälle, die bei einem
Service Center eingereicht wurden, und nicht auf
Fälle, die bei einem lokalen Büro bearbeitet wer-
den.

US-amerikanische Botschaft oder Konsulat

Sie haben auch die Möglichkeit, die permanent resi-
dence in den USAan deren Botschaft oder dem Kon-
sulat in Ihrem Heimatland zu erhalten. Ein Antrag
bei einer Botschaft wird von einem Konsu-
larbeamten entschieden – und nicht von einem Be-
amten der Einwanderungsbehörde in den Vereinig-
ten Staaten. Allerdings gibt es nach der
Gesetzgebung von 1996 strenge Auflagen, wenn Sie
die Vereinigten Staaten verlassen wollen, um Ihren
Fall an einer Botschaft bearbeiten zu lassen.

Wenn eine Person länger als 180 Tage, gezählt ab
dem 1. April 1997, ohne Status (out of status) ist,
wird sie für einen Zeitraum von drei Jahren ab Ver-
lassen der USA von den Vereinigten Staaten ausge-
schlossen. Wenn Sie seit dem 1. April 1997 über ein
Jahr ohne Status sind, sind Sie zehn Jahre lang da-
von ausgeschlossen, irgendeine Möglichkeit der
Einwanderung zu erhalten (sei es ein Visum für Ein-
wanderer oder Nicht-Einwanderer).

Es ist eine Befreiung (waiver) von dieser strengen
drei- oder zehnjährigen Beschränkung möglich. Un-
ter normalen Umständen ist es allerdings sehr
schwierig, diese Befreiung zu erhalten. Im Prinzip
können nur solche Personen eine Ausnahmegeneh-
migung erhalten, deren Eltern oder Ehegatten US-
Bürger oder permanent residents sind.

Außerdem muss bewiesen werden, dass diesen
Verwandten äußerst harte Umstände bevorstünden,
wenn dem Ausländer nicht erlaubt wird, in die Ver-
einigten Staaten einzureisen (mehr Informationen
hierzu: Siehe Kapitel 11). Solche Befreiungen wer-
den häufig verweigert, sofern sie nicht sorgfältig be-
gründet sind.

Jeder Fall, der durch eine Botschaft bearbeitet
wird, kann aus verschiedenen Gründen problema-
tisch werden. Viele Fälle sind tatsächlich eine part-
nerschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Ser-
vice Center des USCIS und der Botschaft. Z. B. wird
der Antrag eines ausländischen Verwandten oder
Verlobten zuerst durch das Service Center geneh-
migt, und dann wird der Fall an die Botschaft wei-
tergeleitet, die die Bearbeitung des Einwanderungs-
visums zu Ende führt.

Eine gewisse Spannung kann aufkommen, wenn
die Botschaft die Billigung eines Antrags durch das
Service Center für einen Irrtum hält. Dennoch: So-
fern ein Konsularbeamter keine wesentlichen Be-

13

Einwanderungsbegriffe und wo Sie Ihren Antrag einreichen



weise der Untauglichkeit findet, die dem USCIS
nicht bekannt und bei Bearbeitung des Antrags nicht
verfügbar waren, muss die Botschaft den geneh-
migten Antrag akzeptieren und das Visum entspre-
chend ausstellen.

Bei einer Botschaft ist es zusätzlich schwierig, ir-
gendjemandem zu sprechen, der befugt ist; vor allem
ist es schwierig, den Konsularbeamten zu sprechen,
der für den Fall verantwortlich ist. Es fehlt an Auf-
sichtsmöglichkeiten wie z. B. Berufungsverfahren
über Handlungen, die durch eine Botschaft vorge-
nommen wurden.

Deshalb: Wenn Sie die Wahl haben, sollten Sie
zusehen, dass Ihr Fall in den USA bearbeitet wird.

3. Einwanderungsgesetze 
ändern sich

Einwanderungsgesetze ändern sich ständig. Wäh-
rend man dem USCIS gerne seine unerbittliche Ver-
fahrensweise mit Ausländern zum Vorwurf macht,
sollte man auch daran denken, dass er nur die durch
den Kongress verordneten und vom Präsidenten un-
terzeichneten Gesetze ausführt. Tatsächlich wäre es
eine ungesetzliche Handlung, wenn ein einzelner
Beamter der Einwanderungsbehörde die Bundesge-
setze nicht ausführen würde und sich stattdessen
dächte: „Okay, diese Person soll eine Green Card be-
kommen, weil sie es wirklich verdient hat.”

Die USA sind zweifellos in einer Phase, in der sie
ihre Einwanderungsgesetze restriktiver gestalten.
Die Einwanderungsgesetze wurden 1996 drastisch
korrigiert – als Antwort auf den tragischen Bomben-
anschlag auf das Bundesgebäude in Oklahoma City
am 22. April 1995. In den darauf folgenden Tagen
glaubten viele, dass der Bombenanschlag das Werk
eines Terroristen aus dem Mittleren Osten sei, auch
als sich herausgestellt hatte, dass ein Amerikaner die
Schuld dafür trug. Trotzdem versprach der Kongress
eine restriktivere Gesetzgebung gegenüber krimi-
nellen Ausländern, wenn nicht sogar gegenüber al-
len Ausländern.

Ein entsprechendes Gesetz wurde am 22. April
1996, genau ein Jahr nach dem Bombenanschlag,
verabschiedet. Es betraf besonders kriminelle Aus-
länder. Dann, im Juli 1996, verordnete der Kongress
ein weiteres, sehr restriktives Gesetz, das Ausländer
im Allgemeinen betrifft. Diese Gesetze nahmen kri-

tische Möglichkeiten der Einwanderung ins Visier
und beseitigten sie.

Zusatzparagraf 245(i) 
und der LIFE Act

Die Änderung, die vielleicht die meisten Auswir-
kungen hatte, war vermutlich der Wegfall des Zu-
satzparagrafen 245(i) des Einwanderungs- und 
Nationalitätsgesetzes (INA, Immigration and Natio-
nality Act). Dieser Paragraf betraf Personen, die ihr
Nichteinwanderungsvisum überschritten oder in die
Vereinigten Staaten ohne Kontrolle durch einen Be-
amten der Einwanderungsbehörde einreisten (d. h.
sich ins Land einschlichen). Durch Zahlung einer
Geldbuße von 1.000 $ war es solchen Personen
möglich gewesen, in den USA zu bleiben und ihren
Status entsprechend anzupassen.

Als eine Kompromisslösung verabschiedete der
Kongress den so genannten LIFE Act (Legal Immi-
gration Family Equity Act). Dieser erlaubte Perso-
nen ohne Status, sich um eine Green Card zu be-
werben, wenn sie vor dem 30. April 2001 einen
Ausländerantrag eingereicht hatten, und am 20. De-
zember 2000 in den USA physisch anwesend waren.

Viele Menschen fragen, ob sich die Einwande-
rungsgesetze nach der Tragödie vom 11. September
2001 drastisch geändert haben. Vielleicht überrascht
es, dass die Antwort „Nein“ lautet – mit nur einigen
Ausnahmen. Allerdings werden bestehende Gesetze
viel kompromissloser befolgt und im Fall von Ab-
schiebungen vor allem schneller. Vor dem 11. Sep-
tember 2001 schien es Befürworter dafür zu geben,
dass die Einwanderungsgesetze wieder abgemildert
und der Zusatzparagraf 245(i) wieder in Kraft ge-
setzt werden sollten. Präsident Bush hatte sogar ei-
ne Art Amnestie zumindest für Mexikaner in Erwä-
gung gezogen. Die Tatsache, dass die tragischen
Ereignisse vom 11. September von Ausländern ver-
ursacht wurden, warf die Einwanderungsreformen
um Jahre zurück.

HINWEIS: Das Gesetz lautete vorher folgender-
maßen: Wenn jemand der Begünstigte eines I-130-
Antrags oder eines Antrags auf Labor Certificati-
on, der vor dem 18. Januar 1998 eingereicht
wurde, war, war er für Zusatzparagraf 245(i) be-
rechtigt.
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